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Zitat von chemikus08

Die Beschäftigung als verbeamtete Lehrkraft ist für Deutschland schon ein
Alleinstellungsmerkmal im europäischen Vergleich. In den allermeisten Ländern sind
Lehrkräfte angestellt und der Verdienst bewegt sich in der Größenordnung von Eg13.
Im Gegenzug ist das arbeiten beispielsweise in Schweden wesentlich entspannter. Das
Unterrichtsdeputat liegt hier bei 20 bis 22 Unterrichtsstunden, so dass wesentlich mehr
Zeit für die sonstigen vielfältigen Aufgaben übrig bleibt. Auch ist die Doppelbesetzung
in den Klassen gegeben. (Schweden) All dies und sonstige Annehmlichkeiten führen
dazu, dass die Lehrerstellen trotzdem begehrt sind, obgleich die Bezahlung eben eher
den deutschen Tarifverdienten entspricht. Ich könnte mir daher sehr gut vorstellen,
dass bei entsprechender Verbesserung der Arbeitsbedingungen auch in Deutschland
die Beschäftigung als Tarifbeschäftigter im Gegenzug Akzeptanz findet.

Da haben wir ein Problem. Dafür braucht es mehr Lehrkräfte, werden die dann nur noch
angestellt kommen eher weniger als mehr. Also verbessern sich Gegebenheiten nicht.
Komplexer Regelkreis, den man in Wahlperioden nicht in den Griff bekommt.
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